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Regeste

Prüfung von Kindesschutzmassnahmen

Erwägungen

E. 2
Die Einsprache des Beschwerdeführers wird abgewiesen.

E. 3
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.-- werden dem Beschwerdeführer
auferlegt.

E. 4
Der Beschwerdegegnerin wird eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'847.20 (inkl.
Auslagen und 7.7% MWST) zu Lasten des Beschwerdeführers zugesprochen. Im Übrigen
werden die Parteikosten wettgeschlagen. Vizepräsident Gerichtsschreiberin
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